
1/9

Die Schwierigkeiten der Währungsschlange und der EFWZ
 

Quelle: DANESCU, Elena Rodica."Die Schwierigkeiten der Währungsschlange und der EFWZ", in
Neubewertung des Werner-Berichts vom 8. Oktober 1970 im Zuge der Öffnung der Pierre Werner-
Familienarchive. Sanem: CVCE, 2012. Einsehbar unter: www.cvce.eu.

Urheberrecht: (c) CVCE.EU by UNI.LU
Sämtliche Rechte auf Nachdruck, öffentliche Verbreitung, Anpassung (Stoffrechte), Vertrieb oder
Weiterverbreitung über Internet, interne Netzwerke oder sonstige Medien für alle Länder strikt vorbehalten.
Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis und die Nutzungsbedingungen der Website.

URL:
http://www.cvce.eu/obj/die_schwierigkeiten_der_wahrungsschlange_und_der_efwz-
de-710d6313-9ef1-47fc-b69d-81a4d7fecaec.html

Publication date: 07/07/2016

http://www.cvce.eu/obj/die_schwierigkeiten_der_wahrungsschlange_und_der_efwz-de-710d6313-9ef1-47fc-b69d-81a4d7fecaec.html
http://www.cvce.eu/obj/die_schwierigkeiten_der_wahrungsschlange_und_der_efwz-de-710d6313-9ef1-47fc-b69d-81a4d7fecaec.html


2/9

Die Schwierigkeiten der Währungsschlange und der EFWZ1

Die „Währungsschlange“, die erste Bekundung der europäischen Solidarität in 
Währungsfragen und des Willens zur Unabhängigkeit vom Dollar, musste zahlreiche 
Rückschläge hinnehmen.

Mitte 1972 treiben Spekulationen die D-Mark, den niederländischen Gulden, den belgischen 
Franc und das britische Pfund bis zum oberen Interventionspunkt.2 Daraufhin beschließt die 
britische Regierung am 23. Juni, sich nicht mehr an die vereinbarten engen Bandbreiten zu 
halten und ihre Währung auf den Devisenmärkten freizugeben. Aus diesem Grund kann das 
Pfund nicht im Tunnel verbleiben. Im Januar 1973 scheidet Italien, das sich in einer ähnlichen 
Situation wie das Vereinigte Königreich befindet, seinerseits aus dem Tunnel und der 
Schlange aus. Die Italiener erreichen, dass sie von den Interventionsregeln des Abkommens 
von Basel ausgenommen werden. Zum einen brauchen sie die bereits im Rahmen der sehr 
kurzen Finanzierungsfazilität empfangenen Kredite nicht entsprechend der Zusammensetzung 
ihrer Währungsreserven zurückzuzahlen, was bedeutet hätte, auf Gold zum amtlichen Kurs 
zurückzugreifen. Zum anderen ist die Zentralbank berechtigt, Interventionen künftig in Dollar 
statt in Gemeinschaftswährungen vorzunehmen.

Die Wirtschaftslage der USA verschlechtert sich weiter, und am 13. Februar 1973 wird eine 
zweite Abwertung des Dollars um 10 % erforderlich. Im März 1973 besiegeln die neue 
Dollarabwertung und die sich anschließende allgemeine Freigabe der Währungen den 
endgültigen Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems. Der Sinkflug des Dollars hat die 
Schließung der Devisenmärkte in der Gemeinschaft zur Folge. Angesichts dieser 
Schwierigkeiten spricht sich die Kommission erneut „für ein internationales Währungssystem 
aus, das auf festen, aber anpassungsfähigen Paritäten und der Konvertierbarkeit der nationalen 
Währungen beruht und einen wirksamen Anpassungsprozess beinhaltet.“3 Sie schlägt folglich 
ein System des Blockfloatings der europäischen Währungen gegenüber dem Dollar vor. Der 
Rat kommt dreimal zusammen (am 4. März, 8. März und 11./12. März 1973), um 
Währungsfragen zu erörtern, und beschließt am 12. März zum Abschluss der dritten Sitzung, 
die internen Schwankungsbreiten, d. h. die „Währungsschlange“, beizubehalten, aber die 
Zentralbanken von ihrer Interventionspflicht zur Einhaltung der Bandbreite von 4,5 % 
zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten und dem US-Dollar zu entbinden. „Die 
Währungsschlange verlässt den Tunnel“. Deutschland, Frankreich, Dänemark und die 
Benelux-Staaten entscheiden sich gemeinsam dafür, ihre Währungen innerhalb der 
„Schlange“ frei floaten zu lassen. Die italienische Lira, das britische und das irische Pfund 
dürfen aufgrund ihrer Schwäche außerhalb der „Schlange“ verbleiben und der freien 
Kursbildung überlassen werden, bis sich die Lage im jeweiligen Land stabilisiert hat. So 
entsteht ein „Raum der relativen Stabilität, der aus den Benelux-Staaten, Frankreich und 
Deutschland besteht und der Norwegen und Schweden dazu ermutigt, sich am 14. März der 
Währungsschlange anzuschließen.“4 Österreich nimmt einseitig de facto daran teil, während 
die Schweiz die Möglichkeit eines Beitritts prüft.

Bei der Wiedereröffnung der Devisenmärkte in der Gemeinschaft am 19. März 1973 wird die 
D-Mark gegenüber den fünf anderen Währungen um 3 % aufgewertet. Im Juni steigt der Kurs 
noch einmal um 5,5 %. Der Kursverfall des Dollars setzt sich fort, was die Aufwertung der D-
Mark5 sowie neue währungspolitische Spannungen in Europa nach sich zieht. Es bilden sich 
zwei Gruppen von Ländern heraus: solche mit Aufwertungstendenz wie Deutschland und 
solche mit Abwertungstendenz wie Frankreich. Im September beschließt die niederländische 
Regierung einseitig die Aufwertung des Guldens und lässt damit einen Mangel an 
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europäischem Geist erkennen. Auf diese Weise ist man von einem sehr starren 
Wechselkurssystem nach dem Muster von Bretton Woods in das entgegengesetzte Extrem 
verfallen: ein Übermaß an Flexibilität durch eine weitgehende Freigabe der Wechselkurse. 
Der Jom-Kippur-Krieg von Oktober 1973 im Nahen Osten, das Ölembargo und die 
darauffolgende Energiekrise, die schon bald durch eine Finanzkrise verschärft wird, vertiefen 
die Differenzen noch. Frankreich schert im Januar 1974 aus der Schlange aus, schließt sich ihr 
aber im Juli 1975 wieder an, um dann im März des Folgejahres erneut auszuscheiden, so dass 
nur eine „Minischlange“ übrig bleibt, die als „D-Mark-Zone“ betrachtet wird. Damit hat die 
Schlange ihren gemeinschaftlichen Charakter verloren.6 „Die bisweilen als D-Mark-Block 
bezeichnete Vereinbarung über die Währungsschlange erwies sich insoweit als hilfreich, als 
sie inmitten ungeordneter Währungsverhältnisse eine Zone der Stabilität schuf und bewirkte, 
dass die Zentralbanken zu einer Politik des gegenseitigen Beistands übergingen“.7

Im schwierigen Jahr 1973 besteht der einzige wirkliche Fortschritt in der Einrichtung des 
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ).

Die Entschließung des Ministerrats der Gemeinschaft vom 22. März 19718 sieht in Punkt III 
Absatz 9 die Einrichtung eines Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 
(EFWZ) vor. Der Fonds gilt als wünschenswerte, wenn auch nicht unverzichtbare Etappe bei 
der gemeinschaftlichen Gestaltung der Zentralbanken. Auf seiner Tagung am 21. März 1972 
ersucht der Ministerrat daraufhin den Währungsausschuss und den Ausschuss der Präsidenten 
der Zentralbanken (bis zum 30. Juni des Jahres) einen Bericht über „die Errichtung, die 
Aufgaben und die Satzung eines Europäischen Fonds für währungspolitische 
Zusammenarbeit“ vorzulegen.9 Der Rat verpflichtet sich, den Bericht noch vor Jahresende zu 
prüfen und über die Schlussfolgerungen zu beschließen.

In Erfüllung dieses Auftrags bilden die beiden Ausschüsse eine gemeinsame Expertengruppe, 
die den Entwurf eines Berichts über die wichtigsten technischen Gesichtspunkte des Problems 
verfasst. Auf ihren Zusammenkünften am 11. Juli und 5. September 1972 erörtern die 
Sachverständigen den Bericht und versuchen, die wichtigsten Lösungsvarianten 
herauszuarbeiten.10 Die Diskussion ist sehr lebhaft und macht deutlich, dass man sich weder 
in der Frage einig ist, ob überhaupt ein Fonds errichtet werden soll, noch über die Gestaltung 
und Arbeitsweise der neuen Einrichtung, die Verwendung einer europäischen 
Rechnungseinheit oder die Zusammenlegung der Reserven.

Es kristallisieren sich drei unterschiedliche Positionen heraus: Die erste ist von Zurückhaltung 
gegenüber der Schaffung des Fonds geprägt, die zweite leicht positiv und die dritte eindeutig 
zustimmend. Am schwersten tun sich Frankreich und Deutschland, wenn auch aus 
verschiedenen Gründen. Die französische Regierung steht grundsätzlich neuen Institutionen 
der Gemeinschaft misstrauisch gegenüber, weil diese in der Regel ihre autonome Stellung und 
ihre Entscheidungsbefugnisse auf Kosten des Ministerrats und der bereits bestehenden 
Einrichtungen auszubauen suchen. Mit Blick auf die künftige Organisation des Fonds 
verweisen die französischen Experten darauf, dass „zwar die technischen Probleme in die 
Zuständigkeit der Emittenten fallen, die währungspolitischen Entscheidungen aber Sache der 
staatlichen Stellen sind.“11

Deutschlands zögerliche Haltung ist auf die Befürchtung zurückzuführen, dass seine 
Finanzmittel dafür eingesetzt werden könnten, um schwächere Partner zu stützen, die in der 
Wirtschaftspolitik die Zügel schleifen lassen. Paris und Bonn würden sich mit einer 
bescheidenen Einrichtung zur Abstimmung der Währungspolitik und zur statistischen 
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Information begnügen. Die Niederlande, Italien und das Vereinigte Königreich sowie die drei 
anderen Beitrittskandidaten (Dänemark, Irland und Norwegen) unterstützen eine weniger 
restriktive Konzeption. Sie sind der Ansicht, dass der Fonds gemeinschaftliche Interventionen 
mittels einer multilateralen Technik vornehmen und zur Verrechnung eine europäische 
Rechnungseinheit verwenden sollte.12 Italien geht noch einen Schritt weiter und verlangt, dass 
„die zehn Staaten dem EFWZ einen Teil ihrer Dollarreserven, sonstigen Reserven und 
Landeswährungen bis zu einer Höhe von 2,4 Milliarden Dollar auf den EFWZ übertragen.“13 

Im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission, die angeregt hat, den Fonds für die 
währungspolitische Zusammenarbeit mit eigenen Mitteln auszustatten, damit er eine Art 
Schleusenfunktion zwischen der Außenwelt und den nationalen Reserven wahrnimmt, vertritt 
Belgien, das aufgrund des Währungsverbunds auch Luxemburg vertritt, eine wesentlich 
positivere Haltung und schlägt vor, auch einen Mechanismus zur Multilateralisierung 
vorzusehen. Dieser Mechanismus würde es ermöglichen, fast automatisch von den sehr 
kurzfristigen Krediten (Laufzeit von 15 Tagen), wie sie für gemeinschaftliche Interventionen 
notwendig sind, zum kurzfristigen Währungsbeistand und mittelfristigen zwischenstaatlichen 
Beistand überzugehen, wie sie bereits in der EWG vorgesehen sind. So gesehen wäre der 
EFWZ die Keimzelle einer europäischen Zentralbank.14 Die Vertreter Belgiens15 meinen dazu, 
dass die Verwirklichung dieser Ziele einen deutlichen psychologischen Effekt hätte und ein 
Beleg für die währungspolitische Solidarität innerhalb der Gemeinschaft wäre.

Nach den am 10. August 1972 abgeschlossenen Verhandlungen legen die beiden Ausschüsse 
ihre gemeinsamen Schlussfolgerungen in Form eines Berichts über die Organisation und 
Arbeitsweise des EFWZ dar. Dieses Dokument ist zugleich der Entwurf einer Stellungnahme 
gegenüber dem Rat und der Kommission.16 Kernpunkte der Stellungnahme sind zwei 
wesentliche Schlussfolgerungen.17 Die erste lautet, dass zu den prinzipiellen Beweggründen 
für die Einrichtung des Fonds – erster Schritt zur stufenweisen Realisierung der Wirtschafts- 
und Währungsunion und konkrete Bekundung des Willens der Mitgliedstaaten zur 
Verstärkung ihrer Zusammenarbeit in Währungsfragen – noch zwei weitere Motive 
praktischer Natur hinzukommen. Der Fonds könnte als Instrument für die von der 
Gemeinschaft betriebene Verringerung der Schwankungsbreiten dienen (indem er im Auftrag 
der Emittenten die Interventionen an den Devisenhandelszentren vornimmt und für den 
notwendigen Saldenausgleich sorgt). In Abhängigkeit vom angestrebten Grad an monetärer 
Solidarität könnte der Fonds immer komplexere Aufgaben übernehmen18, darunter die 
Zusammenlegung eines Teils der Reserven der Mitgliedstaaten. Die Experten des 
Währungsausschusses sprechen sich für einen Fonds mit relativ weitreichenden Befugnissen 
aus, halten es aber für verfrüht, ihm die Verwaltung der nationalen Reserven zu übertragen. 
Außerdem würden die Transaktionen des Fonds und bestimmte Zahlungen in einer noch 
festzulegenden „Europäischen Rechnungseinheit“ abgewickelt.

„Die Diskussionen, die der Abfassung dieses Dokuments vorausgingen, machen deutlich, dass 
es den Experten um die tatsächliche Tragweite und Wirksamkeit des Fonds ging, die von den 
ihm übertragenen Befugnissen sowie von der disziplinierten Einhaltung seiner Regeln abhing. 
[…] Wenn der Fonds nur mit geringen Befugnissen ausgestattet würde, wären die Nachteile 
größer als die Vorteile. Europa würde kein konkretes währungspolitisches Profil erhalten und 
nicht in die Lage versetzt werden, sich effektiv gegen die Gefahren zu wappnen, die von 
spekulativen Kapitalbewegungen und von inflationären Tendenzen einzelner Länder 
ausgehen.“19 Andererseits wäre die Ausstattung des Fonds mit wichtigen Befugnissen wie 
insbesondere den Interventionen an den Finanzplätzen, der Multilateralisierung des 
Saldenausgleichs, der Einführung einer Rechnungseinheit und der Gewährung kurzfristigen 
Beistands nicht ausreichend, um der Gemeinschaft zu echter Autonomie in externen 
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Finanzfragen zu verhelfen. „Was zählt […] ist die Währungspolitik, die im Innern wie nach 
außen von den dafür in Europa Verantwortlichen gestaltet wird.“20 Deshalb muss der 
Einrichtung eines solchen Fonds eine Vereinbarung vorausgehen, in der die Grundsätze der 
europäischen Währungspolitik verankert sind. Es wäre unbedingt notwendig, einerseits einen 
Plafonds für Interventionen des Fonds festzulegen, bei dessen Überschreitung die 
Regierungen entweder die europäischen Devisen neu bewerten oder Kapitalkontrollen 
einführen, aber in jedem Falle auf nationaler und gemeinschaftlicher Ebene die 
Wirtschaftspolitik anpassen. Andererseits wäre bei den internen Zahlungen eine gewisse 
Zurückhaltung geboten, um den Saldenausgleich zu beschleunigen und lang andauernde 
Schuldnerpositionen zu vermeiden.21 Ein solches Vorgehen würde auf erhebliche 
Schwierigkeiten stoßen. Erstens müsste man die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen 
Volkswirtschaften berücksichtigen. Zweitens geht es hier um ein sensibles Thema: die 
Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und den USA. Skeptiker meinten dazu: „Wenn der 
Fonds dazu autorisiert wäre, sämtliche ihm angebotenen Dollars aufzukaufen, würde er dem 
amerikanischen Finanzministerium einen großen Dienst erweisen, nicht aber die europäischen 
Interessen verteidigen.“22

Die Finanz- und Außenminister der erweiterten Gemeinschaft (die sechs Gründungsmitglieder 
und die vier Beitrittskandidaten Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark und Norwegen) 
kommen am 10. und 11. September 1972 in Rom zusammen. Sie sind sich darüber einig, in 
der ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion einen Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit (EFWU) einzurichten. Ihre Wahl fällt auf die 
vorsichtigste Lösungsvariante der Experten, d. h. sie sprechen sich dafür aus, dass der Fonds 
lediglich als Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken fungiert.23

Am 19., 20. und 21. Oktober 1972 tagen in Paris auf Einladung von Präsident Georges 
Pompidou die Staats- und Regierungschefs der erweiterten Gemeinschaft. Zum Abschluss des 
Gipfels legen die Neun in einer ersten gemeinsamen feierlichen Erklärung24 die Ziele und 
Politiken dar, die auf dem Weg zu einer Europäischen Union25 verwirklicht werden müssen. 
Zugleich bestätigen sie offiziell das Ziel, spätestens bis zum 31. Dezember 198026 eine 
Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen, die Unterpfand für Stabilität und Wachstum, 
Grundlage ihrer Solidarität sowie unerlässliche Voraussetzung für sozialen Fortschritt ist, und 
dabei regionalen Disparitäten abzuhelfen. Unter Bekräftigung des Grundsatzes fester, aber 
anpassungsfähiger Paritäten zwischen den Währungen der Gemeinschaft als „wesentliche 
Grundlage zur Verwirklichung der Union“ verweist die Erklärung darauf, dass spätestens zum 
1. April 1973 der EFWZ errichtet wird, dessen Verwaltung dem Ausschuss der 
Notenbankpräsidenten obliegt, und gibt einen Überblick über die wichtigsten Befugnisse.27 

Nachdrücklich wird betont, dass eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten erforderlich ist.28 Die Neun streben zugleich eine gemeinsame Haltung zum 
internationalen Währungssystem an (internationale Regulierung der Liquiditätsversorgung, 
Verringerung der Rolle nationaler Währungen wie Pfund Sterling oder US-Dollar als 
Reserveinstrumente, gleiche Rechte und Pflichten, Berücksichtigung der Interessen der 
Entwicklungsländer).29

Der EFWZ wird am 3. April 197330 als Keimzelle der künftigen Organisation der 
Zentralbanken im gemeinschaftlichen Rahmen gegründet. Sein vornehmstes Ziel besteht 
darin, dafür zu sorgen, dass das System der schrittweisen Verringerung der Bandbreiten 
zwischen den Gemeinschaftswährungen gut funktioniert. Zudem soll er auf den 
Devisenmärkten die Interventionen in Gemeinschaftswährungen überwachen. Des Weiteren 
ist er für den Saldenausgleich zwischen den Zentralbanken im Hinblick auf eine konzertierte 
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Reservenpolitik zuständig. Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und wird von einem 
Verwaltungsrat geleitet, der sich aus den Präsidenten der nationalen Zentralbanken31 sowie 
einem Vertreter der Kommission zusammensetzt (dieser ist streng genommen kein Mitglied, 
da ihm zwar Rederecht zusteht, nicht jedoch Stimmrecht). Als Verwaltungsregel soll der 
EFWZ die Bestimmungen der Abkommen zwischen den Zentralbanken über die 
Verringerung der Margen und über den kurzfristigen Beistand übernehmen.32 Er verfügt aber 
über keine Eigenmittel, und seine Befugnisse sind begrenzt, da der Grundsatz der 
Zusammenlegung der Reserven verworfen wurde.33 Nach einer mit Problemen beladenen 
diplomatischen Offensive wirbt die Regierung des Großherzogtums Luxemburg für ihre 
Hauptstadt als „provisorischen Arbeitsort der mit Finanzfragen befassten Institutionen der 
Gemeinschaft“. Sie hat damit Erfolg, zumal die logistischen Voraussetzungen für eine 
zufriedenstellende Arbeitsweise der neuen Einrichtung bereits vorhanden sind.34 So wird 
Luxemburg provisorischer Sitz des EFWZ.35

Der EFWZ ist zuständig für die Abrechnungsverfahren im Zusammenhang mit Krediten und 
Interventionen im Rahmen des Wechselkursmechanismus sowie die Verwaltung der 
verschiedenen Mechanismen für den kurzfristigen und mittelfristigen Beistand. Der Fonds ist 
in Wirklichkeit ein reines Abrechnungsinstrument36, dessen Transaktionen von der Bank für 
internationalen Zahlungsausgleich vorgenommen werden. Eine Kontrolle der 
Kapitalbewegungen, insbesondere der Geschäfte mit Eurodollars, ist nicht vorgesehen.
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Europäischen Zentralbank.
20 Ebenda.
21 Wenn man die Möglichkeit des Saldenausgleichs in Gold und SZR ausschließt, lässt sich diese Disziplin nur erreichen, 
indem die automatische Kreditvergabe eingeschränkt und Kredite unter Auflagen vergeben werden.
22 Vgl. Le Fonds européen de coopération monétaire. Aktennotiz Ref. GMC/RC, Paris: 8. September 1972, Ministerium 
für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, Direktion Wirtschaft und 
Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 975, FECOM Dossier PM 19.9. La Courneuve: 
Archives diplomatiques.
23 Siehe Note pour M. le Président. Réunion des ministres des Affaires étrangères et des ministres des Finances des dix 
pays de la communauté élargie à Rome (10-11 septembre 1972, Paris: 14. September 1972, Ref. 5AG2 7/PR/CT, 
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Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, Direktion 
Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 975, FECOM Dossier PM 19.9. La 
Courneuve: Archives diplomatiques.
24 Erklärung der Pariser Gipfelkonferenz (19. bis 21. Oktober 1972). In Bulletin der Europäischen Gemeinschaften. 
Oktober 1972, Nr. 10. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.)
25 „Als er im Oktober 1972 das Pariser Gipfeltreffen vor neun statt sechs Delegationen eröffnete (Großbritannien, 
Dänemark und Irland waren zu den Gründungsstaaten hinzugekommen), hatte Georges Pompidou eine sprachliche 
Eingebung, die durch ihre entwaffnende Schlichtheit alle Querelen vergessen machte. Er äußerte die Hoffnung, dass im 
Jahrzehnt 1970-1980 eine ‚Europäische Union‘ zustandekommen möge, die entschlossen ihrer Bestimmung folgt. Es 
wurde ein entsprechender Beschluss gefasst, und einmal mehr beauftragte man einen unserer Kollegen, nämlich Leo 
Tindemans, mit der Erarbeitung eines Berichts über die Verwirklichung dieses Projekts.“ Vgl. WERNER, Pierre. Les 
perplexités institutionnelles de l’Union européenne. Institut grand-ducal, Sektion Ethik und Politik, Veröffentlichungen 
des Instituts (Sammlung), Bd. Nr. 12. Luxemburg: In La problématique de l'Union monétaire européenne, 1997, S. 28.
26 „Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen den Willen der Mitgliedstaaten der erweiterten Europäischen 
Gemeinschaften, die Wirtschafts- und Währungsunion so zu verwirklichen, dass Erreichtes bewahrt wird, und bestätigen 
dabei alle Elemente der Entschließungen des Rates und der Vertreter der Mitgliedstaaten vom 22. März 1971 und 
21. März 1972. Im Laufe des Jahres 1973 werden die Beschlüsse gefasst werden, die notwendig sind, um den Übergang 
zur zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Januar 1974 zu verwirklichen, damit diese spätestens am 
31. Dezember 1980 vollendet ist. Die Staats- und Regierungschefs bekannten sich erneut zu dem Grundsatz paralleler 
Fortschritte auf den verschiedenen Gebieten der Wirtschafts- und Währungsunion.“ Vgl. Erklärung der Pariser 
Gipfelkonferenz (19. bis 21. Oktober 1972). Teil IV. Wirtschafts- und Währungspolitik. In Bulletin der Europäischen 
Gemeinschaften. Oktober 1972, Nr. 10. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften.
27 Ebenda, Punkt 2. „Sie bezeichneten feste, aber anpassungsfähige Paritäten zwischen ihren Währungen als eine 
wesentliche Grundlage zur Verwirklichung der Union und bekunden ihren Willen, innerhalb der Gemeinschaft Verfahren 
zur Absicherung und zum gegenseitigen Beistand einzurichten, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Einhaltung zu 
gewährleisten.
Sie beschließen, dass spätestens zum 1. April 1973 durch einen auf den EWG-Vertrag gegründeten feierlichen Akt ein 
Europäischer Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit errichtet wird, der von dem Ausschuss der 
Notenbankgouverneure im Rahmen der allgemeinen wirtschaftspolitischen Teillinien des Rats verwaltet wird. Während 
einer Anlaufzeit wird der Fonds auf folgenden Grundlagen arbeiten:
Konzertierung unter den Notenbanken für die Zwecke der Bandbreitenverringerung zwischen ihren Währungen;
- Multilateralisierung der Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus Interventionen in Gemeinschaftswährungen 
ergeben, und Multilateralisierung des innergemeinschaftlichen Saldenausgleichs;
- Verwendung einer europäischen Währungs-Rechnungseinheit für diese Zwecke;
- Verwaltung des kurzfristigen Währungsbeistandes zwischen den Notenbanken;
- die in der Vereinbarung über die Bandbreitenverringerung vorgesehene sehr kurzfristige Finanzierung und der 
kurzfristige Währungsbeistand werden durch einen erneuerten Mechanismus im Fonds in Verbindung gebracht; zu diesem 
Zweck wird der kurzfristige Währungsbeistand technisch angepasst, ohne dass seine wesentlichen Merkmale und dabei 
insbesondere die Konsultationsverfahren geändert werden.
Die zuständigen Organe der Gemeinschaft sollen folgende Berichte vorlegen:
- bis spätestens 30. September 1973 den Bericht über die Ausgestaltung des kurzfristigen Währungsbeistandes;
- bis spätestens 31. Dezember 1973 den Bericht über die Bedingungen einer stufenweisen Vergemeinschaftung der 
Reserven.“
28 „Die Staats- und Regierungschefs erklärten nachdrücklich, dass die engere Koordinierung der Wirtschaftspolitiken der 
Gemeinschaft erforderlich und zu diesem Zweck die Einführung wirksamerer Gemeinschaftsverfahren notwendig ist. Sie 
sind der Auffassung, dass in der gegenwärtigen Konjunkturlage dem Kampf gegen die Inflation und für die 
Wiedererlangung der Preisstabilität Vorrang eingeräumt werden muss. Sie beauftragten ihre zuständigen Minister, bei der 
Zusammenkunft des erweiterten Rats am 30. und 31. Oktober 1972 präzise Maßnahmen auf den verschiedenen Gebieten 
zu verabschieden, die sich für eine kurzfristig wirksame und realistische Aktion zur Erreichung dieser Ziele eignen und 
die jeweilige Lage in den Ländern der erweiterten Gemeinschaft berücksichtigen“. Vgl. Erklärung der Pariser 
Gipfelkonferenz (19. bis 21. Oktober 1972). Teil IV. Wirtschafts- und Währungspolitik. In Bulletin der Europäischen 
Gemeinschaft. Oktober 1972, Nr. 10. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften.
29 „Die Staats- und Regierungschefs bekunden ihren Willen, dass die Mitgliedstaaten der erweiterten Gemeinschaft durch 
eine gemeinsame Haltung dazu beitragen, die Reform des internationalen Währungssystems auf die Herstellung einer 
gerechten und dauerhaften Ordnung auszurichten. Sie sind der Auffassung, dass sich dieses System auf die folgenden 
Grundsätze stützen müsste:
- feste, aber anpassungsfähige Paritäten,
- allgemeine Konvertierbarkeit der Währungen,
- wirkungsvolle internationale Regulierung der Liquiditätsversorgung der Welt,
- Verringerung der Rolle der nationalen Währungen als Reserveinstrumente,
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- wirksame und gerechte Arbeitsweise des Anpassungsprozesses,
- gleiche Rechte und Pflichten für alle Teilnehmer am System,
- die Notwendigkeit, die destabilisierenden Wirkungen von kurzfristigen Kapitalbewegungen zu verringern,
- Berücksichtigung der Interessen der Entwicklungsländer.
Ein derartiges System wäre mit der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion voll
und ganz vereinbar“.
30 Der EFWZ wurde durch die Verordnung (EWG) Nr.     907/73 des Rates vom 3.     April     1973 zur Errichtung eines   
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit ins Leben gerufen. In Amtsblatt Nr. L 089 vom 5.4.1973, 
S. 0002-0005, ABl. L 89 vom 5.4.1973. Am 1. Januar 1994 tritt das Europäische Währungsinstitut, Vorläufer der 
Europäischen Zentralbank, an die Stelle des EFWZ. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.)
31 Die besondere Situation des Großherzogtums bedarf einer Erläuterung. Luxemburg wird aufgrund der zwischen Belgien 
und Luxemburg bestehenden Wirtschaftsunion im Allgemeinen von der Banque nationale de Belgique (BNB) vertreten. 
Das Großherzogtum kann einen Vertreter entsenden, der an der Beschlussfassung des Verwaltungsrats teilnimmt, wenn 
die Rechte und Pflichten des Großherzogtums nicht von der BNB ausgeübt werden. Vgl. Artikel 1 der Satzung des EFWZ 
vom 28. Juni 1973. Abgedruckt in Monetary Committee, Compendium of Community Monetary Texts, 1958-1973. 
Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen, 1974, S. 85.
32 Siehe EHLERMANN, Claus-Dieter. Die Errichtung des Europäischen Fonds für Währungspolitische Zusammenarbeit. 
In Europarecht, Jg. 8, München: 1973, H.3, S. 193.
33 Siehe ANSIAUX, Hubert (Baron); DESSART, Michel. Dossier pour l'histoire de l'Europe monétaire 1958-1973. 
Brüssel: Michel Dessart (Hrsg.), 1975, S. 117-125.
34 Luxemburg und Paris waren Kandidaten für den Sitz des EFWZ. Schließlich machte Luxemburg das Rennen. Vgl. 
Mémorandum du gouvernement luxembourgeois concernant le siège du FECOM, 18. Dezember 1972, Botschaft 
Luxemburgs in Frankreich. Familienarchiv Pierre Werner. Siehe auch Adresse diplomatique à Paris: Conseil des 25 et  
26 juin 1973: Lieu d’implantation du Fonds européen de coopération monétaire. Telegramm aus Brüssel, Nr. 2133-2141 
vom15. Juni 1973, Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung 
EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, PM, Bd. 975-1, 
FECOM Dossier PM 19.9. La Courneuve: Archives diplomatiques.
35 Beschluss der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 24.     Juli     1973 über die vorläufige Unterbringung des   
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (73/208/EWG). In Amtsblatt Nr. L 207 vom 28/07/1973, 
S. 46. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.)
36 Die Sitzungen des EFWZ sind rein formeller Art. Die Konsultationen zwischen den Präsidenten finden bis 1994, dem 
Gründungsjahr des Europäischen Währungsinstituts, das seine Aufgaben übernimmt, im Ausschuss der Präsidenten der 
Zentralbanken statt.
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